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1. Ursprüngliches Ziel unseres Projekts

„Ihr macht ja doch was ihr wollt!!“ (Ju-
gendlicher im Jahr 2001 zum Thema Partizi-
pation)

Als wir vor fünf Jahren mit diesem Projekt
begannen, gab es sowohl von MitarbeiterIn-
nen als auch von den Jugendlichen mehr
Skepsis als Begeisterung.
Auf der Basis eines Regionaltrainings (ge-
meinsame Fortbildung mit der Ev. Jugendhil-
fe Würzburg) und gefördert durch den EEV
beschäftigen wir uns seit dieser Zeit mit der
Frage, wie wir Kinder/Jugendliche und Eltern
besser in unseren Einrichtungen beteiligen
können.
In der Anfangszeit  begleitete uns die Fach-
hochschule Würzburg über Herrn Peter Opp
fachlich. Eingebunden war auch die Heim-

aufsicht in Unterfranken in
Person von Herrn Kiesel.

Ursprüngliche Ziele waren:
• Umsetzung der UN-

Kinderrechtskonventi-
on

• Umsetzung des KJHG
• alters- und entwicklungsentsprechende

Beteiligung von Betreuten in der Kin-
der- und Jugendhilfe

• Leben und Vermitteln von demokrati-
schen Prinzipien

• Partizipation und transparente Be-
schwerdekultur für Kinder und Eltern als
Qualitätsmerkmal von Einrichtungen
Kundenorientierung

PPPPPeter Bohneter Bohneter Bohneter Bohneter Bohn
Dipl. Psychologe, Psychothera-

peut

Leiter des Fachdienstes

Haus Marienthal,Schweinfurt

Beteiligung muss gewollt und gefördert werden

Entwicklung einer Beteiligungskultur im Haus Marienthal
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„Partizipation beginnt da, wo es mir nicht
passt!“

Gunther Adams (Einrichtungsleiter Kinder- und
Jugendhilfe Würzburg) hat damit sehr prägnant
formuliert, dass Beteiligungsrechte von Kindern,
Jugendlichen und Eltern Strukturen und Verhal-
tensweisen in Frage stellen, in die wir uns ein-
gerichtet haben und die uns auch durchaus
sinnvoll erscheinen. Soll Beteiligung nicht zum

„demokratischen Deckmäntelchen“ werden,
werden wir auch Entscheidungen hinneh-
men müssen, die uns „nicht passen“.
Uns wurde während der Beschäftigung mit
diesem Thema sehr schnell klar, dass Beteili-
gung unterschiedliche Formen je nach Reife-
und Entwicklungsstand der Kinder/Jugendli-
chen haben kann, aber auch abhängig von
der Art und der Ebene der Entscheidung ist.

nimreT remhenlieT tlahnI/leiZ

1002.70.20
gniniartlanoigeR

nedsuanennIremhenlieT5eJ
negnuthcirniEnetgilieteb

thcisfuamieH

amehTsadnignurhüfniE- noitapizitraP
novnegnuthcrüfeBdnunegnutrawrE-

nenniretiebratiM
dnunetlahnInehcilgömnovnlekciwtnE-

nemrofstiebrA

1002rebotkO
redlhaW

nennIrehcerpsneppurG

1002rebotkO
redlhaW

nennIreheizresneuartreV

1002.01.91
migniniartlanoigeR

lahtneiraMsuaH

suanennIremhenlieT01eJ
negnuthcirniEnetgilietebned

"nenreLrednanienoV"neppurgnielK4
gnuhcerpsebneppurG-

nerhafrevnalpefliH-
nretlEeidriwnereimrofnieiW-

timsnuiebredniKeidnemmitseboW-
esiewsnehegroVneretiewredgnunalP

nehcildneguJdnuredniKredethceR-
nretlEnovethceR-

tnemeganamedrewhcseB-
nehcildneguJdnunredniKnovgnugarfeB-

  Regionaltraining 2001



17

Titelthema
nimreT remhenlieT tlahnI/leiZ

2002raurbeF.72-.62
gniniartlanoigeR

nedsuaremhenlieT01eJ
negnuthcirniEnetgilieteb

sGA4nedsuathcireB
redniKredethceR-

nretlEredethceR-
tnemeganamedrewhcseB-

gnugarfeB-
nemehT4neduztiebraneppurgnielK

:eleiZ
redniKrüfrerhüfethceR-

nretlErüfrerhüfethceR-
rüfsnerhafrevedrewhcseBseniegnureilbatE-

redniKdnunretlE
nredniKiebgnugarfeBreniegnurhüfhcruD-

nehcildneguJdnu

egaT2gnugatrusualK2002
batednifgnugatrusualKeseiD

neuennedtimhcilrhäj3002
minrehcerpsneppurG

!ttatsrebmevoN

nennIrehcerpsneppurG
nennIreheizresneuartreV

smaetsgnutieLseddeilgtiM

ethcerredniK
nennIrehcerpsneppurGredebagfuA

nennIreheizresneuartreVredebagfuA
seniegnuztaSruzgnulmmasneedIetsrE

setarrehcerpS

2002.40.01
setarrehcerpSnetsresedlhaW

2002iluJ.20
gniniartlanoigeR

suanennIremhenlieT01eJ
negnuthcirniEnetgilietebned

pmaknhaH.forP

tnemeganamedrewhcseBuztiebraneppurgnielK
uznegarfsthceR

ethcerredniK-
ethcernretlE-

rehciltneffödlefsgnunnapSminoitapizitraP-
gnuheizrE

2002iluJ
gnugarfeBredgnurhüfhcruD

nehcildneguJdnu-redniKred

2002rebotkO
dnugnudeihcsbareV

negitlügdneredneterttfarknI
setarrehcerpSsedgnuztaS

2002rebmevoN/rebotkO
uzgnudlibtroFenretnimieH

noitapizitraPamehT
gatnnoSsibgatierF

minennIretiebratiMellA
hciereBneränoitats

sisaBretierbfuanoissuksiD
egarfmUredessinbegrErednelletsroV

)?negnukriwsuA(
rerhüfethceRrednoissuksiD

naemhanlieT3002.20.62
sedgnuhcusretnUrenie

nehcsireyaB
muzsetmadnegujsednaL

redninoitapizitraPamehT
eflihdneguJ

,nennIretiebratiM,gnutieL
ehcildneguJdnuredniK

uzgnuhcusretnUevitarolpxE
gnuheizremieHhciereBminerutkurtsnoitapizitraP

nehcnüMtätisrevinU-snailimixaM-giwduL
-sgnuheizrE,kigogadäPeniemegllArüflhutsrheL

gnuhcsrofsnoitasilaizoSdnu
/ofni.ehtrap.www//:ptth

elleiziffo3002zräM.72
gnuztaSredgnureitnemelpmI

,ethcerredniKreddnu
gnulegerydnaH

gnugarfebnretlE4002 :neraweleiZ
"tiehnedeirfuznednuK"redegarfbA-

rüflledomsgnugilieteBnienigeitsniE-
nretlE

6002inuJ
sedgnutlatsnareV

muzsetmadnegujsednaL
hciltnegiethcamsaW":amehT

rednitarrehcerpSnie
"?eflihdneguJ



18

Titelthema
2. Formale Strukturen

3.1. Sprecherrat

Der Grundgedanke war, aus der Schule
bekannte Strukturen (Klassensprecher,
Vertrauenslehrer) zu übernehmen.
GruppensprecherInnen (jährlich für jede
Gruppe) und VertrauenserzieherInnen (alle

Die VertrauenserzieherInnen:
Herr Döppner, Frau Lang, Herr
Schäfer, Frau Raab

zwei Jahre für die gesamte stationäre
Einrichtung) werden von den Kindern/
Jugendlichen gewählt und treffen sich
mindestens 4 mal im Jahr zu einer
Vollversammlung. Diese wählt jährlich den
Sprecherrat. In diesen Sprecherrat werden
auch zwei VertrauenserzieherInnen gewählt
(als Schriftführer und Rechtsbeistand). Dies
ist in der Satzung geregelt.
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3.2. Beschwerdemanagement

Grundsätzlich gilt, dass wir im Haus
Marienthal Konflikte (dazu gehören auch
Beschwerden) zunächst zwischen den Be-
troffenen zu klären versuchen. Das
Beschwerdemanagement soll zwischen-
menschliches Verhalten nicht reglementieren
und in eine Form pressen. Gelegentlich sind

3.3. Kinderrechte

Bevor wir uns mit Kinderrechten beschäftig-
ten, haben wir eine ausführliche Diskussion
über die Grundhaltung zu Kindern/Jugendli-
chen in unseren Einrichtungen geführt.
Besonders das „Recht zu bleiben“ hat bei uns
sehr viel ausgelöst und konzeptionelle Fra-
gen aufgeworfen.

3.3.1. Grundhaltung

1. Wir nehme den Auftrag der Eltern/

Sorgeberechtigten ernst und versu-

chen ihn zu erfüllen.

2. Das Kind/der Jugendliche wird uns

anvertraut.

3. Wir geben auf das Kind /den Ju-

gendlichen acht.

diese Klärungsversuche jedoch nicht sehr
erfolgreich oder Kinder/Jugendliche sind mit
dem Inhalt oder der Art der Lösung nicht
einverstanden. Menschen sind nun einmal
nicht immer gerecht. Für Erwachsene gibt es
in der Regel formalisierte Wege, um zu ihrem
Recht zu kommen. Diesen Weg bieten wir
auch Kindern und Jugendlichen im Haus
Marienthal an.

 

Start

Eingang Beschwerde

Kleines

Beschwerdegremium

Externe Stelle

Lösungsvorschlag

erarbeiten

Einverständnis des

Beschwerdeführers

Großes
Beschwerdegremium

Lösungsvorschlag

erarbeiten

Einverständnis des

Beschwerdeführers

Ende

einfach komplex

1) 2)

3)

4)

5)

ja

nein

ja

nein

AblaufVerantwortung Anmerkungen

1)  Sprecherrat,
     VertrauensmitarbiterIn,
     Kummerkasten;
     Formular liegt in den
     Gruppen aus

2) Bearbeitung innerhalb
     von 1 Woche, Eintrag in
     ein Beschwerdebuch
     mit Bearbeitungs-
     nummer

3) VertrauensmitarbeiterIn,
     Mitglied des Sprecher-
     rates

4) Zusätzlich Leitung

5) Z.B. Heimaufsicht,
    Ombudsmann
    (Adressen im Faltblatt
    Kinderrechte)

Beschwerdeführer

Beschwerde-
empfänger

Beschwerde-
empfänger
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4. Wir schaffen ein Zuhaus.

5. Wir erfüllen die Grundbedürfnisse

(Geborgenheit, Sicherheit, Liebe, An-

nehmen, Zuwendung).

6. Wir handeln gerecht und transpa-

rent.

7. Das Kind/der Jugendliche hat das

Recht zu bleiben.

8. Wir sind Vorbild für das Kind/den

Jugendlichen.

9. Wir bringen unsere Persönlichkeit

ein und sind echt.

10. Wir bringen Fachkompetenz ein und

aktualisieren diese.

11. Wir wertschätzen Eltern mit ihren

Stärken.

12. Wir sprechen im Team offen über

unsere Grundhaltung.

3.3.2. Rechteführer

In einem langwierigen Prozess wurden ge-
meinsam mit den Mitarbeitern, Kindern, dem
Leitungsteam und mit der Unterstützung von
Prof. Hahnkamp ein Rechteführer erstellt,
der jedem Kind/Jugendlichen, das/der bei uns
aufgenommen wird, ausgehändigt wird.

Du hast Rechte!
• Du hast das Recht, dass Du und

Deine Eltern über diese informiert

werden.

• Du hast das Recht, dass diese ein-

gehalten werden.

Mädchen und Jungen haben die gleichen

Rechte und Pflichten.

Du hast das Recht auf eine Interessen-

vertretung (Gruppensprecher, Sprecherrat).

Du hast ein Recht auf monatliches Taschen-

geld. Die Höhe ist bayernweit festgelegt.

• Das Taschengeld darf nicht aus er-

zieherischen Gründen gekürzt oder

gestrichen werden.

• Wenn Du mutwillig einen Schaden

verursachst, kann bis zu 50 % Dei-

nes Taschengeldes dazu herangezo-

gen werden.

Du hast das Recht auf den Schutz Deiner

Privatsphäre.

• Dazu gehört Dein Zimmer, Dein Bett,

Dein Schrank, Dein Eigentum.

• Das Recht auf eine Rückzugs-

möglichkeit (Anklopfen und War-

ten).

• Das Recht auf ein abschließbares

Fach.

Diese Rechte können durch unsere Auf-

sichts- und Sorgfaltspflicht eingeschränkt

werden.

Du hast die Möglichkeit Besuche zu bekom-

men und Freunde zu besuchen.

Du hast das Recht auf gewaltfreie Erzie-

hung. Dich darf man nicht

• schlagen

• beleidigen

• verletzen

Deine Post gehört Dir.

Du hast ein Recht auf das Telefongeheimnis.

Du hast die Pflicht diese Rechte anderen
gegenüber zu achten!

Du hast ein Recht auf Mitsprache bei der

Wahl der Schule und Ausbildung.

Ab 14 Jahren hast Du freie Entscheidung

über Deine Religionszugehörigkeit.

Ab 12 kann niemand Dich gegen Deinen

Willen zu einem anderen Bekenntnis

überwechseln lassen.

Du und Deine Eltern haben das Recht, dass

mindestens einmal im Jahr ein Hilfeplan-

gespräch stattfindet.

• Du, Deine Eltern, das Jugendamt

und wir haben das Recht und die

Pflicht daran teilzunehmen.
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• Du hast das Recht bei der Vorberei-

tung beteiligt zu werden.

• Du hast das Recht eine Kopie des

Hilfeplans zu bekommen

Du hast das Recht Dich in allen Angelegen-

heiten der Erziehung und Entwicklung an

das Jugendamt zu wenden.

Du hast das Recht Dich zu beschweren.

• Versuche zuerst in einem persönli-

chen Gespräch mit Deinen Betreuern

das Problem zu lösen.

• Wenn das nicht zum gewünschten

Erfolg führt, kannst Du Dich bei

dem Gruppensprecher, den

VertrauenserzieherInnen, oder bei

der Leitung beschweren.

• In den Wohngruppen gibt es Zettel

mit denen Du dich schriftlich be-

schweren kannst (Kummerkasten).

• Falls das alles nichts nützt und Du

Dich immer noch ungerecht behan-

delt fühlst kannst Du Dich bei

o Herrn Ackermann (Tel.

68758)

o Der Heimaufsicht (Herr Kie-

sel, Regierung von Unter-

franken,

Tel. 0931-3801060)

o und natürlich bei Deinem

Jugendamt

             beschweren.

4. Erfahrungen und Thesen

These 1:
Beteiligung muss in der stationären Jugend-
hilfe gewollt und gefördert werden, damit
sie zum Standard in unseren Einrichtungen
werden kann. Hier sind alle Ebenen gefragt.

Sozialministerium
Landesjugendamt
Trägerverbände
Jugendamt
Einrichtungen

These 2:
Die Verantwortung für den Prozess in den
Einrichtungen muss auf Leitungsebene lie-
gen. Nur wenn dies fest verankert ist, wird
vermieden, dass Beteiligung im Alltag „versi-
ckert“.

These 3:
Je geschlossener Systeme in der Jugendhilfe
sind, desto wichtiger sind Formen der Betei-
ligung.
Die Gefahr von Übergriffen gegen Kinder
nimmt mit abnehmender sozialer Kontrolle
zu.

These 4:
Nur auf dem Boden einer gelebten
Beteiligungsstruktur auf Mitarbeiterebene
kann Partizipation von Kindern gelingen.

These 5:
Die Einführung von Beteiligungsstrukturen
in der Jugendhilfe ist eine geeignete Form
der Auseinandersetzung zur Diskussion um
„Schläge im Namen des Herren“.

Erfahrung 1:
Haben Sie Mut zum Anfangen.
Wir haben GruppensprecherInnen und
VertrauenserzieherInnen gewählt, ohne uns
im Detail über deren Rollen und Aufgaben
im Klaren zu sein. Strukturen wie Vollver-
sammlung und Sprecherrat sind erst später
entstanden.

Erfahrung 2:
Der Weg ist das Ziel. Finden Sie ihren  eige-
nen Weg.
Die Diskussion darüber welche Fragen wir
Kindern bei der Umfrage zur Beteiligung und
zu Kinderrechten im Haus Marienthal stellen
und wie wir diese Fragen stellen, war wichti-
ger, als das eigentliche Ergebnis.

Erfahrung 3:
Beteiligung verunsichert MitarbeiterInnen
In der Anfangsphase hat die Diskussion über
Kinderrechte und Beteiligung
MitarbeiterInnen stark verunsichert.
-Welche Rechte haben wir noch?- Kinder/
Jugendliche überziehen am Anfang und
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übertreiben beim Pochen auf ihre Rechte.
Dies hat sich inzwischen eingespielt.

Erfahrung 4:
MitarbeiterInnen  qualifizieren!
In der Anfangszeit haben wir unsere
dreitägige heiminterne Fortbildung, die jedes
Jahr für alle MitarbeiterInnen verbindlich ist,
dazu benutzt.   Wichtig wird es auch sein,
neue MitarbeiterInnen mit „ins Boot zu ho-
len“. Dies versuchen wir dadurch, dass das
Thema Beteiligung Bestandteil unseres
Einarbeitungskonzeptes ist.

Erfahrung 5:
Anreize schaffen für Kinder/Jugendliche!
Nachdem die erste Begeisterung („Ich bin
Gruppensprecher!“) verflogen ist, bzw. war,
stellte sich bald heraus, dass mit dem Amt
auch unangenehme Begleiterscheinungen
verbunden waren (z. B. Termine wahrneh-
men). Uns ist es deshalb wichtig, dass Kin-
der/Jugendliche auch gewisse Vorteile von
diesem Amt haben (besondere Veranstaltun-
gen). Allein aus diesem Grund würde ich die
Einführung eines bayernweiten Forums (es
muss ja nicht gleich „Landesheimrat“ wie in
Hessen heißen) begrüßen.

Erfahrung 6:
Auf Rollen achten!

für GruppensprecherInnen
für VertrauenserzieherInnen

Hier wurde uns schnell deutlich, dass wir ei-
nen Klärungsprozess hinsichtlich der unter-
schiedlichen Rollenerwartungen ankurbeln
mussten. Besonders an die Kinder/Jugendli-
chen wurden überzogene Erwartungen hin-
sichtlich ihrer Vorbildfunktion gestellt.

Erfahrung 7:
Wir tun uns mit der formalen Beteiligung
von Eltern (Elternsprecher ?) schwer. Hier
macht es für uns aus meiner Sicht Sinn über
die Beteiligung an Prozessen einen Zugang
zu finden.

Erfahrung 8:
Wir haben inzwischen eingespielte formale
Beteiligungsstrukturen von Kinder/Jugendli-
chen. Aufgabe für die weitere Entwicklung
wird es sein, zu klären, an welchen
Entscheidungsprozessen Kinder inhaltlich
beteiligt sind?

 Hier haben wir noch viel vor uns.

Peter Bohn
Dipl. Psychologe, Psychotherapeut
Leiter des Fachdienstes
Haus Marienthal

Der nächste

eev-aktuell

erscheint im

Juni 200Juni 200Juni 200Juni 200Juni 20077777


